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Gesetz
über die berufliche Vorsorge durch die
Basellandschaftliche Pensionskasse
(Pensionskassengesetz)

Änderung vom 20. Februar 2014

GS 2014.$

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

I.

Das Gesetz vom 16. Mai 2013  über die berufliche Vorsorge durch die Baselland-1

schaftliche Pensionskasse (Pensionskassengesetz) wird wie folgt geändert:

§ 15a Darlehen für die Begleichung der Forderung der BLPK

 Der Kanton unterstützt die übrigen angeschlossenen Arbeitgebenden bei der1

Begleichung des auf sie entfallenden Betrags der Ausfinanzierung am Vortag des
Inkrafttretens dieses Gesetzes.

 Zu diesem Zweck lässt er durch Finanzdienstleister denjenigen Arbeitgeben-2

den, welche die auf sie entfallenden Forderungen der BLPK nicht mit eigenen
oder mit selbst beschafften Mitteln begleichen können (kurz: Darlehensnehmen-
de), verzinsliche Darlehen gewähren. Der Regierungsrat legt den Minimalbetrag
der Forderung für die einzelne Darlehensgewährung fest.

 Der Kanton gibt den Finanzdienstleistern eine Kreditsicherungsgarantie für die3

Darlehen und die Zinsen. Tritt der Garantiefall ein, begleicht der Kanton dem
Finanzdienstleister den Ausstand des oder der Darlehensnehmenden. Dieser
bzw. diese erstattet dem Kanton die von diesem übernommene Zahlung samt
Zinsen zurück.

 Der Regierungsrat legt einen einheitlichen, maximalen Zinssatz für die Ein-4

wohnergemeinden sowie einen einheitlichen, maximalen Zinssatz für die übrigen
Darlehensnehmenden fest.

 Die Zinssätze gemäss Absatz 4 gelten für 15 Jahre seit dem Inkrafttreten5

dieses Gesetzes und setzen sich wie folgt zusammen:

a. Basis-Zinssatz,

b. Kostenzuschlag für Kapitalbeschaffung und Kreditbewirtschaftung,

c. zusätzlich für die übrigen Darlehensnehmenden: Kostenzuschlag für die
Kreditsicherungsgarantie.
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 Die Finanzdienstleister vergüten dem Kanton den Kostenzuschlag für die6

Kreditsicherungsgarantie.

 Die Darlehensnehmenden zahlen das Darlehen längstens innert 20 Jahren ab7

Inkrafttreten dieses Gesetzes zurück, mindestens drei Viertel des Darlehens sind
innert 15 Jahren zurückzuzahlen. Sie können verbleibende Darlehen dem Fi-
nanzdienstleister vorzeitig zurückzahlen, sofern sie ihm allfällige ungedeckte
Refinanzierungskosten entschädigen.

 Treten die Darlehensnehmenden aus der BLPK aus, haben sie ein allfällig8

verbleibendes Darlehen dem Finanzdienstleister sofort zurückzuzahlen und ihm
allfällige ungedeckte Refinanzierungskosten zu entschädigen.

 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten.9

§ 15b Übernahme der Ausfinanzierung der Gemeindelehrkräfte

 Der Kanton übernimmt à-fonds-perdu die Forderungen der BLPK an die Ein-1

wohnergemeinden für die Lehrkräfte des Kindergartens, der Primarschule und
der Musikschule sowie an die Musikschulzweckverbände inklusive der ehemals
angeschlossenen Musikschulzweckverbände gemäss dem vollständigen Modell
für das Kantonspersonal.

 Tritt eine Einwohnergemeinde, ein Musikschulzweckverband oder eine Gruppe2

von Lehrkräften gemäss Absatz 1 als Kollektiv aus der BLPK aus, gilt für die
Forderungsübernahme des Kantons die Rückerstattungspflicht gemäss § 12
Absatz 3.

§ 16a Gemeinderecht

 Der Gemeinderat entscheidet abschliessend über die Art der Finanzierung des1

auszufinanzierenden Betrags.

 Die Gemeindeversammlung bzw. der Einwohnerrat bestimmt die allfällige2

Besitzstandsregelung gemäss § 12 Absatz 2 Buchstabe d. Dieser Beschluss ist
vom Referendum ausgenommen.

 Sie bzw. er legt im Budget den Betrag für die Finanzierung wiederkehrender3

Vorsorgeleistungen an die BLPK gemäss gewähltem Vorsorgeplan fest.

§ 18 Garantie für die Forderungen der BLPK

 Der Kanton gibt der BLPK eine Garantiezusage für ihre Forderungen gegenüber1

denjenigen übrigen angeschlossenen Arbeitgebenden, die am Vortag des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes die auf sie entfallende Forderung der BLPK nicht begli-
chen haben.

 Die Garantiezusage gilt nicht für die Einwohnergemeinden.2

 Sie umfasst den nicht beglichenen Teil der Forderung der BLPK sowie der3

aufgelaufene, nicht beglichene Zins.
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 Die Arbeitgebenden entrichten dem Kanton eine Vergütung für das Risiko aus4

der Garantie.

 Die Arbeitgebenden, welche die Garantie beanspruchen, erstatten dem Kanton5

die von ihm übernommene Zahlung samt Zinsen zurück.

 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten.6

II.

Diese Änderung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

Liestal, 20. Februar 2014 Im Namen des Landrates

die Präsidentin: Hollinger

die 2. Landschreiberin: Mäder
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